
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/1/22 3Ob77/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1986

Norm

ABGB §49

ABGB §1368 Satz2

Rechtssatz

Der Verpfändungs- oder Pfandbestellungsvertrag verscha7t mangels Übergabsaktes kein dingliches Recht, sondern

nur den obligatorischen Anspruch auf Pfandgabe der bestimmt zugesagten Sache oder sonst tauglicher Pfandstücke

im Sinn des § 1374 ABGB.

Entscheidungstexte

3 Ob 77/85

Entscheidungstext OGH 22.01.1986 3 Ob 77/85
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